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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Schmid, Kolleginnen und Kollegen haben am 

26. September 2014 unter der Nr. 2619/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Assistenzeinsätze des Bundesheeres“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich 

wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Im Jahr 2010 waren bei 19 Anforderungen zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und 

Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs insgesamt 1.573 Soldaten eingesetzt, im Jahr 

2011 bei acht Anforderungen 658 Soldaten, im Jahr 2012 bei 22 Anforderungen 1.430 

Soldaten, im Jahr 2013 bei 23 Anforderungen 4.918 Soldaten und im ersten Halbjahr 2014 

bei neun Anforderungen 1.482 Soldaten. Zu Assistenzeinsätzen kam es insbesondere in 

Folge von Hochwasser, Vermurungen, Verklausungen, Waldbränden und Eisstau, aber auch 

für Hangsicherungen und Felssprengungen, zur Verschüttetensuche, Schneeräumung, 

Trinkwasseraufbereitung und Errichtung von Brücken. Die Einsätze erfolgten in sämtlichen 

Bundesländern mit Ausnahme von Wien. Der budgetwirksame Mehraufwand für die 

genannten Assistenzeinsätze betrug im Jahr 2010 rund 1,8 Mio. Euro, im Jahr 2011 rund 0,8 

Mio. Euro, im Jahr 2012 rund 2,8 Mio. Euro, im Jahr 2013 rund 5,7 Mio. Euro und im 

ersten Halbjahr 2014 rund 1,5 Mio. Euro. Hiezu kommt noch der zusätzliche Aufwand für 

den – mittlerweile beendeten – sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im Grenzraum im 

Osten, der im Jahr 2010 rund 25,4 Mio. Euro bei 5.939 eingesetzten Soldaten und im Jahr 

2011 rund 10,4 Mio. Euro bei 3.382 eingesetzten Soldaten betrug. 
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Zu 3: 

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es für Personal- und Amtssachaufwand 

im Zusammenhang mit einem Assistenzeinsatz des Österreichischen Bundesheeres keine 

Verpflichtung zur Refundierung durch die anfordernden Einrichtungen. Für im jeweiligen 

Assistenzeinsatz entstehende Sachaufwände sowie für im Hinblick auf die jeweiligen 

Assistenzzwecke auch im Vorhinein getätigte Zweckaufwände wäre eine Kostenerstattung 

rechtlich möglich. Im angesprochenen Zeitraum gab es jedoch keine Kostenerstattung durch 

anfordernde Behörden. 

Zu 4: 

Bei keinen. 

Mag. Gerald KLUG 
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